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(54) VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR HANDHABUNG UND/ODER ZUM VERPACKEN VON 
ARTIKELN

(57) Es ist ein Verfahren zum Verpacken und/oder
Bündeln von Artikeln (14) durch Zusammenfassen meh-
rerer Artikel (14) zu Gebinden und/oder zum Überführen
mehrerer Artikel (14) in Umverpackungen (22) offenbart.
Bei dem Verfahren wird mindestens eine Artikelgruppe
mittels eines Manipulators (28) erfasst und einer Verpa-
ckungs- und/oder Gebindebildungsstation (10) zugeführt
und/oder in eine bereitstehende Umverpackung (22) ein-
gefügt.

Es ist vorgesehen, dass mindestens einer der vom
Manipulator (28) erfassten Artikel (14) vor einer Weiter-
gabe an die Verpackungs- und/oder Gebindebildungs-
station (10) oder vor dem Einsetzen in die bereitstehende
Umverpackung (22) an mindestens einer Stelle seiner
Außenseite mit Druckfarbe und/oder einer dauerhaft haf-
tenden Beschichtung beaufschlagt und/oder mit mindes-
tens einem außen am wenigstens einen Artikel (14) an-
haftenden Ausstattungselement versehen wird.

Neben dem Verfahren ist auch eine Verpackungs-
und/oder Gebindebildungsvorrichtung (10) offenbart, die
insbesondere zur Durchführung des Verfahrens geeig-
net ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Verpa-
ckungs- und/oder Gebindebildungsvorrichtung mit den
Merkmalen des unabhängigen Anspruchs 1. Zudem be-
trifft die Erfindung ein Verfahren zum Verpacken oder
Bündeln von Artikeln oder zum Überführen mehrerer Ar-
tikel in Umverpackungen mit den Merkmalen des unab-
hängigen Verfahrensanspruchs.
[0002] Für die automatisierte Bestückung von Umver-
packungen mit Artikelgruppen wie etwa für die Befüllung
oder Bestückung von Getränkekästen oder -kartons mit
Getränkebehältern oder Flaschen werden hierfür spezi-
ell ausgestattete Handhabungseinrichtungen einge-
setzt, die bspw. bewegliche Werkzeugköpfe oder Grei-
ferköpfe mit steuerbaren Flaschengreifern aufweisen
oder durch gebildet sind. Diese Greiferköpfe sind beim
Einsetzvorgang der Artikel, Behälter oder Flaschen ober-
halb der zu bestückenden Umverpackungen zu positio-
nieren, damit die Artikel, Behälter oder Flaschen dort oh-
ne Kollisionsgefahr von oben her eingesetzt werden kön-
nen. Die Flaschengreifer in den Greiferköpfen der Hand-
habungseinrichtungen können bspw. durch Sauggreifer
o. dgl. gebildet sein.
[0003] An die Positioniergenauigkeit der Handha-
bungseinrichtungen werden zunehmend höhere Anfor-
derungen gestellt, da auch die Anforderungen hinsicht-
lich des mit modernen Verpackungsmaschinen zu erzie-
lenden Produktdurchsatzes steigen. Mit den dadurch
steigenden Handhabungs-, Verarbeitungs- und Verpa-
ckungsgeschwindigkeiten gehen wiederum höhere An-
forderungen an die Präzision aller Erfassungs- und Po-
sitionierungsvorgänge einher.
[0004] Es zeigt sich allerdings, dass eine isolierte Be-
trachtung des immer weiter zu steigernden Produkt-
durchsatzes bei Verpackungsmaschinen dazu verleiten
kann, andere technische Aspekte aus dem Blick zu ver-
lieren, insbesondere wenn dadurch Zielkonflikte entste-
hen können. Ein solcher wichtiger technischer Aspekt
bei der Abfüllung von Flüssigkeiten in Behälter, insbe-
sondere bei der Abfüllung von Getränken in PET-Behäl-
ter oder Flaschen, besteht in der äußeren Erscheinung
und/oder der Ausstattung dieser Behälter oder Flaschen,
zumal diese äußere Erscheinung und/oder Ausstattung
in aller Regel für die Endkunden im Vordergrund stehen,
während Herstellungsparameter wie eine möglichst
schnelle und problemlose Verpackung für die Abfül-
lungs- und Verpackungsbetriebe den Endkunden kaum
interessieren müssen.
[0005] Jeder Behandlungsschritt, der zwischen der
Befüllung der Behälter mit Flüssigkeit und der Gebinde-
bildung, Verpackung und/oder Palettierung zu erfolgen
hat, bspw. indem die Behälter etikettiert werden, ist un-
weigerlich mit einem Zusatzaufwand verbunden, der in
aller Regel auch zu einem Verlust an Geschwindigkeit
und damit zu einer Reduzierung des mit dem jeweiligen
Verpackungsverfahren erzielbaren Produktdurchsatzes
führen muss.

[0006] Neben bekannten Etikettierverfahren sind auch
alternative Behandlungsverfahren zur Gestaltung und
Farbgebung von Behältern bekannt. So können Behälter
und Flaschen bspw. auch mittels sog. Direktdruckverfah-
ren mit Druckfarbe beaufschlagt werden, die unmittelbar
auf die Behältermantelflächen aufgebracht oder wahl-
weise auch auf zuvor dort angebrachte Etiketten aufge-
sprüht werden kann. Allerdings sind hierbei keine we-
sentlich anderen Gesichtspunkte wie bei der Etikettie-
rung zu beachten, da auch die verschiedenen Direkt-
druckverfahren aufgrund des damit verbundenen Hand-
lingaufwandes gegenüber einem Verzicht auf eine sol-
che Bedruckung zu einem reduzierten Produktdurchsatz
führen.
[0007] Der deutlich erhöhte Handlingaufwand kann
bspw. anhand bekannter Veröffentlichungen nachvollzo-
gen werden. So kann in diesem Zusammenhang bspw.
auf die DE 10 2014 218 361 A1, auf die WO 2017/032553
A1, auf die WO 2017/084804 A1, auf die WO
2018/108361 A1 oder auf die WO 2018/114097 A1 ver-
wiesen werden. Jedes dieser Dokumente lässt erken-
nen, dass die Behälter für ein fehlerfreies Druckbild prä-
zise geführt und mit vergleichsweise erheblichem Zu-
satzaufwand an die Druckköpfe herangeführt werden
müssen und erst anschließend weiteren Handhabungs-
und/oder Verpackungsschritten zugeführt werden kön-
nen.
[0008] Angesichts der potentiell auftretenden Zielkon-
flikte bei der Handhabung und Verpackung von Artikeln
wie etwa von Behältern, die zusätzlichen Behandlungs-
schritten im Zusammenhang mit der Beeinflussung oder
Veränderung der äußeren Erscheinung oder Gestaltung
unterzogen werden sollen, kann es als vorrangiges Ziel
der Erfindung angesehen werden, bereits etablierte Ver-
packungsverfahren an geeigneter Stelle um zusätzliche
Verfahrensschritte zu ergänzen, mit denen die zu verpa-
ckenden und/oder zu Gebinden zusammenzufassenden
Artikel weiteren Behandlungen unterzogen werden kön-
nen, ohne dass hierdurch die Verarbeitungsgeschwin-
digkeit wesentlich reduziert wird.
[0009] Dieses Ziel der Erfindung wird durch die Ge-
genstände der unabhängigen Ansprüche erreicht. Wei-
tere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung werden
durch die jeweiligen abhängigen Ansprüche beschrie-
ben.
[0010] Zur Erreichung des oben genannten Ziels
schlägt die vorliegende Erfindung neben der weiter unten
in verschiedenen Ausführungsvarianten beschriebenen
Verpackungs- und/oder Gebindebildungsvorrichtung ein
Verfahren zum Verpacken und/oder Bündeln von Arti-
keln durch Zusammenfassen mehrerer Artikel zu Gebin-
den und/oder zum Überführen mehrerer Artikel in Um-
verpackungen vor. Die hier genannten und durch min-
destens zwei zusammengefasste Gebinde oder Artikel-
zusammenstellungen können bspw. durch sog. Umrei-
fungsgebinde, durch Foliengebinde, durch Schrumpffo-
liengebinde, durch sog. Klebegebinde etc. gebildet sein.
[0011] Ein Umreifungsgebinde meint bspw. eine Arti-
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kelgruppierung, die durch eine um die Artikel gespannte
horizontale Umreifung oder durch mehrere Umreifungs-
bänder zusammengefasst sind. Ein Foliengebinde kann
bspw. durch Umwickeln einer Artikelgruppierung mit ei-
ner dehnbaren und/oder unter Wärmeeinwirkung
schrumpfbaren Folienbahn hergestellt sein, wobei ein
Schrumpffoliengebinde normalerweise bereits einer
Wärmebehandlung unterzogen ist, so dass die Folie die
die solchermaßen zusammengehaltenen Artikel unter ei-
ner Vorspannung umhüllt. Klebegebinde können insbe-
sondere durch Artikelgruppierungen mit an ihren Man-
telflächen klebend aneinander haftenden Artikeln gebil-
det sein.
[0012] Die hier genannten Gebindearten sind einer-
seits nicht abschließend im Zusammenhang mit der vor-
liegenden Erfindung zu verstehen, da es weitere Gebin-
devarianten mit alternativen Verbindung- und/oder Haf-
tungsmöglichkeiten gibt. Andererseits können die hier
genannten Gebindevarianten auch in vielfältiger Kombi-
nation auftreten, da bspw. eine Artikelgruppierung durch
klebend aneinander geheftete Artikel gebildet werden
kann, die anschließend mit Stretch- oder Schrumpffolie
umwickelt und ggf. noch einer Wärmebehandlung zum
Aushärten der Klebestellen und/oder zum Schrumpfen
der umhüllenden Folie unterzogen werden kann.
[0013] Die hier als Umverpackungen bezeichneten
Behältnisse oder Aufnahmebehälter sind dafür vorgese-
hen, jeweils mindestens eine aus mehreren Artikeln ge-
bildete Artikelgruppe aufzunehmen. Solche Umverpa-
ckungen können bspw. durch einfache Kartons, wahl-
weise mit darin angeordneten Gefachen, durch Geträn-
kekisten oder -kästen oder durch andere geeignete Be-
hälter gebildet sein. Auch sog. Trays, d.h. Kartonunter-
lagen mit die unteren Bereiche der Artikel oder Behälter
bedeckenden seitlich nach oben gefalteten Rändern,
können unter den hier verwendeten Begriff der Umver-
packung fallen.
[0014] Das erfindungsgemäße Verfahren sieht vor,
dass jeweils mindestens eine Artikelgruppe mittels we-
nigstens eines Manipulators erfasst und einer Verpa-
ckungs- und/oder Gebindebildungsstation zugeführt und
durch Zusammenfassen der Artikel der Artikelgruppe zu
einem Gebinde verarbeitet und/oder in eine bereitste-
hende Umverpackung eingefügt oder eingesetzt wird.
D.h., die Gebinde können durchaus nach ihrer Zusam-
menfassung nochmals gesondert verpackt werden, in-
dem sie in eine Umverpackung eingefügt werden. Solche
nochmaligen Umverpackungen werden häufig einge-
setzt, um dort mehrere Gebinde in regelmäßiger Anord-
nung aufzunehmen, um sie anschließend ggf. einem wei-
teren Handhabungs- und/oder Verpackungsschritt zuzu-
führen, etwa einer Palettierung.
[0015] Die Besonderheit, die das erfindungsgemäße
Verfahren auszeichnet, liegt darin, dass mindestens ei-
ner der vom wenigstens einen Manipulator erfassten Ar-
tikel vor einer Weitergabe an die Verpackungs- und/oder
Gebindebildungsstation oder vor dem Einsetzen in die
bereitstehende Umverpackung an mindestens einer

Stelle seiner Außenseite mit Druckfarbe und/oder einer
dauerhaft haftenden Beschichtung beaufschlagt
und/oder mit mindestens einem außen am wenigstens
einen Artikel anhaftenden Ausstattungselement verse-
hen wird. Hierbei wird sich die inzwischen technisch er-
reichbare Steuerungs- und Positionierungsgenauigkeit
der zur Verfügung stehenden Manipulatoren zunutze ge-
macht, da diese nicht nur in der Lage sind, die aufge-
nommenen Artikel mit hoher Präzision in bereitstehende
Umverpackungen zu überführen oder einer Verpa-
ckungs- und/oder Gebindebildungsstation unter Einhal-
tung enger räumlicher Toleranzen zur Verfügung zu stel-
len. Die mit den Manipulatoren erzielbaren Positionie-
rungsleistungen können darüber hinaus vorteilhaft dafür
genutzt werden, die zu einem Zielort überführten Artikel
auf ihrem Weg an hierfür vorbereiteten Druck- und/oder
Applikationseinrichtungen vorbeizubewegen, so sie mit
einer Beschichtung, mit einer Bedruckung und/oder mit
einer sonstigen Ausstattung versehen werden können.
D.h., auf den Artikeln können je nach Bedarf etwa Druck-
bilder, Barcodes, Sprühkennzeichnungen, individuelle
Kennzeichnungen, sog. Tracking-IDs, RFIDs o. dgl. auf-
gebracht werden.
[0016] Während es aus dem Stand der Technik be-
kannt ist, in Behälteraufnahmen einer Transporteinrich-
tung aufgenommene kreisrunde Behälter entlang einer
Transportbahn zu einem Direktdruckkopf oder zu meh-
reren Direktdruckköpfen einer Direktdruckmaschine zu
transportieren und dort im Zusammenwirkung mit einer
Rotationsbewegung der Behälter auf diesen einen flä-
chigen Direktdruck aufzubringen, wobei für einen mehr-
farbigen Druck die Behälter üblicherweise zu mehreren
Direktdruckköpfen transportiert werden, liefert die vorlie-
gende Erfindung eine neuartige und bisher nicht bekann-
te und deshalb auch praktisch nicht eingesetzte Anwen-
dung des bekannten Direktdruckverfahrens und/oder ei-
nes bekannten Applikationsverfahrens im Zusammen-
hang mit dem Artikelhandling im Bereich der Verpa-
ckungstechnik. Da es bei der Verpackung von Artikeln
wie Flaschen und Behältern aller Art wichtig war, fertig
befüllte und etikettierte oder mittels Direktdruck bedruck-
te Behälter oder Flaschen zur Verfügung zu haben, um
diese störungsfrei zu Gebinden zusammenzufassen
und/oder anderweitig zu verpacken, erschien es nicht
sinnvoll, in den Verpackungsprozess einzugreifen, um
erst dort die Etikettierung oder Bedruckung der Behälter
oder Flaschen vorzunehmen.
[0017] Hierfür kann die Erfindung ein vorteilhaftes Ver-
fahren zum Überführen von in einer Bereitstellungsposi-
tion befindlichen und/oder im Massenstrom und/oder im
Reihentransport beförderten Artikeln in ruhende oder
kontinuierlich oder intermittierend entlang einer Förder-
strecke bewegte Umverpackungen liefern, wobei diese
Umverpackungen dafür vorgesehen sind, jeweils min-
destens eine aus mehreren Artikeln gebildete Artikel-
gruppe aufnehmen. Die hier beschriebene Verfahrens-
variante sieht vor, jeweils mindestens eine Artikelgruppe
mittels wenigstens eines Manipulators, gebildet z.B.
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durch oder aufweisend einen Greiferkopf, von der Be-
reitstellungsposition und/oder aus dem Massenstrom
und/oder dem Reihentransport zu erfassen und heraus-
zuheben und von oben in eine der bereitstehenden oder
sich neben dem Massenstrom oder dem Reihentransport
der Artikel entlang oder auf der Förderstrecke bewegen-
den Umverpackungen einzufügen oder einzusetzen, wo-
nach die Umverpackung abtransportiert werden kann.
Die vorliegend beschriebene Verfahrensvariante sieht
außerdem vor, dass wenigstens einer der vom Manipu-
lator erfassten Artikel vor dem Einsetzen in die bereitste-
hende Umverpackung an mindestens einer Stelle seiner
Außenseite mit Druckfarbe und/oder einer dauerhaft haf-
tenden Beschichtung beaufschlagt und/oder mit mindes-
tens einem außen am wenigstens einen Artikel anhaf-
tenden Ausstattungselement versehen wird.
[0018] Das erfindungsgemäße Verfahren kann insbe-
sondere vorsehen, dass der wenigstens eine Manipula-
tor den mindesten einen zu verpackenden und/oder mit
anderen Artikeln zu einem Gebinde zusammenzufas-
senden Artikel vor der Weitergabe an die Verpackungs-
und/oder Gebindebildungsstation oder vor dem Einset-
zen in die bereitstehende Umverpackung an mindestens
einem ortsfesten Druck- und/oder Applikationskopf vor-
beibewegt, der die Außenseite des Artikels mit Druckfar-
be und/oder einer Beschichtung beaufschlagt und/oder
mit dem Ausstattungselement versieht. Wie erwähnt,
kann der Manipulator bspw. einen Greiferkopf umfassen,
der dafür vorgesehen und ausgestattet ist, gleichzeitig
mehrere Artikel zu erfassen, um diese vor dem Absetzen
oder Einsetzen in nachgeordnete Handhabungsstatio-
nen an den Druckköpfen vorbei- oder entlangzuführen.
[0019] Der Manipulator kann die unterschiedlichsten
Ausgestaltungen aufweisen. So können als Manipulato-
ren insbesondere die erwähnten Greiferköpfe eingesetzt
werden, die bspw. über eine Portalaufhängung verfügen,
die ihnen eine Beweglichkeit und Verfahrbarkeit in min-
destens zwei, insbesondere jedoch drei Bewegungsrich-
tungen erlaubt. Wahlweise können die Manipulatoren
auch Mehrachsroboter oder sog. Parallelkinematik-Ro-
boter aufweisen, die einen solchermaßen im Raum be-
weglichen Werkzeugkopf mit daran beweglich und ggf.
rotierbar angeordnetem Greiferkopf aufweisen können.
Der Greiferkopf kann bspw. als Flaschengreifer mit meh-
reren Sauggreifern oder mit anderen mechanisch wir-
kenden Greif- und/oder Verriegelungseinrichtungen zum
Erfassen, Handhaben und Positionieren der Artikel, Be-
hälter oder Flaschen ausgebildet sein.
[0020] Der mindestens eine Druck- und/oder Applika-
tionskopf kann bspw. durch einen ortsfesten Direktdruck-
kopf gebildet sein, an dem der mindestens eine Artikel
vorbeibewegt und/oder zur Erzeugung eines Druckbildes
in verschiedene Richtungen mehrfach vorbeibewegt
werden kann. Die Applikations- und/oder Druckköpfe
sind bspw. Direktdruckköpfe; die Artikel können hierbei
mittels des Manipulators in definiertem geringem Ab-
stand zu diesen auf und ab bewegt und/oder gedreht
werden, während sie bedruckt werden.

[0021] Wenn in diesem Zusammenhang von einem
ortsfesten Druck- und/oder Applikationskopf oder von
mehreren ortsfesten Druck- und/oder Applikationsköp-
fen die Rede ist, an denen die Artikel vorbeibewegt wer-
den, so sind damit auch höhenverstellbare Druck-
und/oder Applikationsköpfe gemeint, zu denen die Artikel
mittels des Manipulators gebracht und dort gehalten wer-
den, während der Druck- und/oder Applikationskopf oder
die Druck- und/oder Applikationsköpfe unter einer Bewe-
gung entlang der zu bedruckenden Fläche auf und ab
bewegt werden könnten.
[0022] Wahlweise kann der mindestens eine Artikel
auch nacheinander an zwei oder mehr Druck- und/oder
Applikationsköpfen vorbeibewegt werden, die jeweils un-
terschiedliche Druckfarben und/oder jeweils unter-
schiedliche Substanzen auf die Außenseite des Artikels
applizieren können. So kann dieses zeitlich aufeinander-
folgende Vorbeiführen an mehreren Druckköpfen für ver-
schiedene Farben einen Mehrfarbendruck mit mehreren
Umsetzpositionen ermöglichen. Ebenso denkbar ist es,
beim Einsatz von Druckköpfen die unterschiedlichsten
Varianten von Barcodes oder sonstigen Markierungen
aufzubringen. Mittels sog. Applikationsköpfe können
auch Etiketten oder z.B. RFID-Tags o. dgl. an den Au-
ßenseiten der Artikel angebracht werden.
[0023] Denkbar ist auch eine weitere Verfahrensvari-
ante, bei der mindestens zwei gleichzeitig vom Manipu-
lator erfasste Artikel durch unterschiedliche Behandlun-
gen mit jeweils unterschiedlichen Druck- und/oder Appli-
kationsbildern und/oder mit jeweils unterschiedlichen
Ausstattungselementen beaufschlagt oder ausgestattet
werden. So können etwa auch einzelne Flaschen einer
Charge, d.h. innerhalb des Manipulators oder Greifer-
kopfes, unterschiedlich bedruckt werden, was große
Freiheitsgrade bei der Zusammenstellung individuell zu
gestaltender Chargen liefert. Für jede Palettenlage kön-
nen bspw. jeweils unterschiedliche Artikel- oder Behäl-
terzusammenstellungen kreiert werden, was durch ent-
sprechende Programmsteuerungen beim Bedrucken der
in jedem einzelnen Zyklus einer Manipulator-Handha-
bung oder -Umsetzung enthaltenen Artikel erfolgen
kann.
[0024] Eine weitere Option des erfindungsgemäßen
Verfahrens kann einen Zwischenschritt vorsehen, indem
der mindestens eine Artikel vom Manipulator zunächst
an einen Drehteller übergeben und dort aufgesetzt und
fixiert wird, um dort durch Rotations- und/oder Hebe- und
Senkbewegungen an wenigstens einem ortsfesten
Druck- und/oder Applikationskopf vorbeibewegt zu wer-
den, der die Außenseite des Artikels mit Druckfarbe
und/oder einer Beschichtung beaufschlagt und/oder mit
dem Ausstattungselement versieht, wonach eine Weiter-
gabe des mindestens einen Artikels an die Verpackungs-
und/oder Gebindebildungsstation und/oder an die bereit-
stehende Umverpackung erfolgt.
[0025] Auch hier sei wieder ergänzend erwähnt, dass
üblicherweise nicht die Drehteller durch Hebe- und Senk-
bewegungen an den unbeweglichen ortsfesten Druck-
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und/oder Applikationsköpfen entlang bewegt werden,
sondern dass in einem solchen Fall normalerweise die
Drehteller nur rotieren und in der Höhe unverändert blei-
ben, während die Druck- und/oder Applikationsköpf hö-
henverstellbar ausgebildet sein können.
[0026] Bei einer solchen Verfahrensvariante kann es
vorgesehen sein, dass die Artikel vor dem Weiterbeför-
dern zunächst auf Drehteller aufgesetzt werden, wo sie
mit der Druckfarbe oder der Ausstattung beaufschlagt
werden. Auch hierfür werden wieder stationäre Druck-
einheiten eingesetzt, so dass die Drehteller wahlweise
höhenverstellbar auszuführen sind. Normalerweise je-
doch sind die Druck- und/oder Applikationsköpfe höhen-
verstellbar, während die Drehteller nur rotieren. D.h. die
Drehteller können hierbei zumindest rotieren und wahl-
weise auf und ab bewegt werden, in Bezug auf die Druck-
köpfe oder Ausstattungsapplikatoren. Der bei dieser Ver-
fahrensvariante vorgesehene Einsatz der Drehteller
kann unterschiedliche Vorteile aufweisen, so etwa die
besonders exakte Bedruckung oder auch die Möglich-
keit, die Drehteller als Zwischenspeicher einzusetzen,
um die Artikel- oder Behälterbedruckungen besser tro-
cken zu können, bevor die Artikel oder Behälter wieder
von den Drehtellern abgenommen und weiterbefördert
werden.
[0027] Um für das Aufsetzen der Artikel auf die Dreh-
teller und für deren Entnahme von den Drehtellern aus-
reichend Platz für den Manipulator zu schaffen, kann es
ggf. sinnvoll sein, die Druck- und/oder Applikationsköpfe
während des Aufsetz- und/oder Entnahmevorganges zu-
mindest geringfügig von den Drehtellern zu distanzieren,
um sie für den eigentlichen Druck- oder Applikationsvor-
gang wieder anzunähern oder zuzustellen. Dies kann
auch von mehreren Seiten erfolgen, wenn entsprechend
mehrere Druck- und/oder Applikationsköpfe an mehre-
ren Stellen um die Drehteller herum gruppiert oder bspw.
an gegenüber liegenden Seiten von diesen angeordnet
sind. In diesem Fall kann es sinnvoll sein, die Druck-
und/oder Applikationsköpfe etwas voneinander zu dis-
tanzieren und damit dem Manipulator genügend Bewe-
gungsraum zu geben, wodurch die Gefahr von Kollisio-
nen zwischen den Artikeln und/oder dem Manipulator
und den Druck- und/oder Applikationsköpfen reduziert
werden kann.
[0028] Zusätzlich kann bei dem Verfahren vorgesehen
sein, dass die Artikel zeitlich vor der Beaufschlagung ih-
rer Außenseiten mit Druckfarbe und/oder einer dauerhaft
haftenden Beschichtung und/oder vor ihrer Ausstattung
mit mindestens einem außen am jeweiligen Artikel an-
haftenden Ausstattungselement mittels geeigneter Ein-
richtungen getrocknet, d.h. von allen ggf. anhaftenden
Flüssigkeits- oder Feuchtigkeitsresten befreit werden.
Zur Trocknung der Außenflächen der Artikel vor ihrer
Weiterbehandlung können diese z.B. mit Heißluft, mit
elektromagnetischer Strahlung etc. beaufschlagt wer-
den, um eine zuverlässige Trocknung und Entfeuchtung
zu veranlassen. Zu diesem Zweck kann wahlweise eine
Trocknungseinrichtung vor der Maschine und/oder un-

mittelbar vor dem Druck oder der Applikation eingesetzt
werden, da nasse Flaschen/Dosen ggf. ein Problem beim
Druck und/oder beim Aufbringen von Applikationen dar-
stellen können.
[0029] Zur Erreichung des oben genannten Ziels
schlägt die vorliegende Erfindung neben dem in ver-
schiedenen Ausführungsvarianten und Abwandlungen
beschriebenen Verfahren weiterhin eine Verpackungs-
und/oder Gebindebildungsvorrichtung mit den Merkma-
len des unabhängigen Vorrichtungsanspruchs vor, die
insbesondere dem Verpacken und/oder Bündeln von Ar-
tikeln durch Zusammenfassen mehrerer Artikel zu Ge-
binden, d.h. bspw. von Umreifungsgebinden, Folienge-
binden, Schrumpffoliengebinden, Klebegebinden etc.,
und/oder dem Überführen mehrerer Artikel in Umverpa-
ckungen dienen kann, wobei diese Umverpackungen je-
weils mindestens eine aus mehreren Artikeln gebildete
Artikelgruppe aufnehmen.
[0030] Diese erfindungsgemäße Verpackungs-
und/oder Gebindebildungsvorrichtung umfasst zumin-
dest einen Transportabschnitt oder Bereitstellungsplatz
für insbesondere gruppierte Artikel, eine Handhabungs-
und/oder Verpackungsstation zum Verpacken und/oder
Bündeln von Artikeln durch Zusammenfassen mehrerer
Artikel zu Gebinden und/oder zum Überführen mehrerer
Artikel in Umverpackungen, die jeweils mindestens eine
aus mehreren Artikeln gebildete Artikelgruppe aufneh-
men können, sowie mindestens einen zwischen dem
Transportabschnitt oder Bereitstellungsplatz und der
Handhabungs- und/oder Verpackungsstation bewegli-
chen Manipulator, der jeweils mindestens eine Artikel-
gruppe erfassen und der Handhabungs- und/oder Ver-
packungsstation zuführen und/oder die mindestens eine
Artikelgruppe in eine bereitstehende Umverpackung ein-
fügen oder einsetzen kann.
[0031] Zudem umfasst die erfindungsgemäße Verpa-
ckungs- und/oder Gebindebildungsvorrichtung mindes-
tens eine zwischen dem Transportabschnitt oder Bereit-
stellungsplatz und der Handhabungs- und/oder Verpa-
ckungsstation befindliche und vom mindestens einen
Manipulator erreichbare Direktdruck- und/oder Applika-
tionsstation zur Beaufschlagung der Artikel oder zumin-
dest eines der Artikel an mindestens einer Stelle ihrer
jeweiligen Außenseiten mit Druckfarbe und/oder einer
dauerhaft haftenden Beschichtung und/oder zur Anbrin-
gung mindestens eines außen am wenigstens einen Ar-
tikel anhaftenden Ausstattungselementes. Damit kön-
nen etwa Druckbilder, Barcodes, Sprühkennzeichnun-
gen, Tracking-Codes, RFID-Tags oder andere Kenn-
zeichnungen, bspw. auch individuelle Kennzeichnungen
für einzelne Druck- oder Applikationsvorgänge, auf oder
an die Artikel auf- oder angebracht werden.
[0032] Bei der erfindungsgemäßen Verpackungs-
und/oder Gebindebildungsvorrichtung kann die Direkt-
druck- und/oder Applikationsstation wahlweise mindes-
tens einen ortsfesten Direktdruckkopf umfassen, der
vom Manipulator erreichbar ist, wobei dieser mitsamt den
erfassten Artikeln oder mit dem mindestens einen erfass-
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ten Artikel auf seiner Bewegungsfahrt zu dem mindes-
tens einen Direktdruckkopf hinbewegt werden kann, um
nach der Annäherung den mindestens einen zu bedru-
ckenden und/oder zu beschichtenden Artikel am mindes-
tens einen Direktdruckkopf vorbeizubewegen und/oder
zur Erzeugung eines Druckbildes in verschiedene Rich-
tungen mehrfach vorbeizubewegen. Die Bewegungen
des Manipulators mit den daran gehaltenen Artikeln rich-
ten sich nach dem jeweils zu erzielenden Druckbild; so
können die Artikel mittels des Manipulators bedarfsweise
auf und ab bewegt und/oder gedreht werden, während
der Direktdruckkopf das Druckbild auf dem Artikel er-
zeugt.
[0033] Ebenso denkbar ist es, je nach Komplexitäts-
grad des Druckbildes, den mindestens einen Artikel
nacheinander an zwei oder mehr Druck- und/oder Appli-
kationsköpfen der Direktdruck- und/oder Applikations-
station vorbeizubewegen, wobei diese zwei oder mehr
Druck- und/oder Applikationsköpfe jeweils unterschied-
liche Druckfarben und/oder jeweils unterschiedliche
Substanzen auf die Außenseite des Artikels applizieren
können. Bspw. kann die Vorbeibewegung der Artikel zeit-
lich aufeinander folgend an mehreren Druckköpfen für
verschiedene Farben vorgesehen sein, wodurch bspw.
ein Mehrfarbendruck mit mehreren Umsetzpositionen er-
möglicht ist. Wahlweise können auch Barcodes oder
sonstige Markierungen aufgebracht werden; es können
auch RFID-Tags oder sonstige Ausstattungselemente
an den Artikeln angebracht werden.
[0034] Auch kann die Vorrichtung in einer Weise aus-
gestattet sein, dass mindestens zwei gleichzeitig vom
Manipulator erfasste Artikel durch unterschiedliche Be-
handlung mit jeweils unterschiedlichen Druck- und/oder
Applikationsbildern und/oder mit jeweils unterschiedli-
chen Ausstattungselementen beaufschlagt oder ausge-
stattet werden. Auf diese Weise können bspw. auch ein-
zelne Flaschen einer Charge, d.h. innerhalb des Mani-
pulators oder Greiferkopfes, unterschiedlich bedruckt
werden.
[0035] Eine weitere Ausführungsvariante der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung kann wahlweise mindes-
tens einen, insbesondere mehrere Drehteller zur Aufnah-
me, zur Fixierung und zur rotierenden und/oder heben-
den und senkenden Bewegung der an ihren Außenseiten
mit Druckfarbe und/oder einer Beschichtung zu beauf-
schlagenden und/oder mit einem Ausstattungselement
auszustattenden Artikel aufweisen. Diese Drehteller sind
der Direktdruck- und/oder Applikationsstation zugeord-
net und stehen mit dieser in einer Wirkverbindung. Nor-
malerweise jedoch wird es sinnvoller sein, die Drehteller
selbst nicht heb- und senkbar auszubilden, sondern die
Druck- und/oder Applikationsköpfe, damit ausreichend
große Druckbilder auf den drehbar auf den Drehtellern
fixierten Artikeln ausgeführt werden können.
[0036] So kann bei dieser oder einer ähnlichen Vari-
ante der Vorrichtung der Artikel oder die Artikel in einem
Förderabschnitt zwischen einer Übernahmeposition und
einer Absetzposition der Artikel vom Manipulator an ei-

nen Drehteller übergeben und dort aufgesetzt und fixiert
werden, um dort durch Rotationsbewegungen an we-
nigstens einem ortsfesten und ggf. in Bezug auf die Dreh-
teller heb- und senkbaren Druck- und/oder Applikations-
kopf vorbeibewegt zu werden, der die Außenseite des
Artikels mit Druckfarbe und/oder einer Beschichtung be-
aufschlagt und/oder mit dem Ausstattungselement ver-
sieht, wonach eine Weitergabe des mindestens einen
Artikels an die Verpackungs- und/oder Gebindebildungs-
station und/oder an die bereitstehende Umverpackung
erfolgt. Die Drehteller können hierbei zumindest rotieren
und wahlweise zusätzlich auf und ab bewegt werden,
und zwar in Bezug auf die Druckköpfe oder Ausstattungs-
applikatoren.
[0037] Um zu verhindern, dass Artikel mit an ihren Au-
ßenseiten noch anhaftender Restfeuchte mit unzurei-
chender Druckqualität behandelt werden, kann der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung bspw. auch eine Trock-
nungsstation zur Trocknung der Außenflächen der zu be-
handelnden Artikel vorgeordnet sein. Ebenso ist es denk-
bar, dass diese Trocknungsstation zur Trocknung der
Außenflächen der zu behandelnden Artikel zumindest
der Direktdruck- und/oder Applikationsstation vorgeord-
net ist, insbesondere in unmittelbarer Nachbarschaft.
Dadurch kann sichergestellt werden, dass die Artikel zeit-
lich vor ihrer Beaufschlagung an ihren jeweiligen Außen-
seiten mit Druckfarbe und/oder einer dauerhaft haften-
den Beschichtung und/oder vor ihrer Ausstattung mit
mindestens einem außen am jeweiligen Artikel anhaften-
den Ausstattungselement getrocknet werden. Diese
Trocknungsstationen können bspw. mit Heißluft, mit
elektromagnetischer Strahlung etc. arbeiten, so dass
nasse Artikel, Behälter, Flaschen oder Dosen kein Pro-
blem darstellen können.
[0038] Es sei an dieser Stelle ausdrücklich erwähnt,
dass alle Aspekte und Ausführungsvarianten, die im Zu-
sammenhang mit der erfindungsgemäßen Verpa-
ckungs- und/oder Gebindebildungsvorrichtung erläutert
wurden, gleichermaßen Teilaspekte des erfindungsge-
mäßen Verfahrens betreffen oder bilden können. Wenn
daher an einer Stelle bei der Beschreibung oder auch
bei den Anspruchsdefinitionen zur erfindungsgemäßen
Verpackungs- und/oder Gebindebildungsvorrichtung
von bestimmten Aspekten und/oder Zusammenhängen
und/oder Wirkungen die Rede ist, so gilt dies gleicher-
maßen für das erfindungsgemäße Verfahren. In umge-
kehrter Weise gilt dasselbe, so dass auch alle Aspekte
und Ausführungsvarianten, die im Zusammenhang mit
dem erfindungsgemäßen Verfahren erläutert wurden,
gleichermaßen Teilaspekte der erfindungsgemäßen
Verpackungs- und/oder Gebindebildungsvorrichtung be-
treffen oder sein können. Wenn daher an einer Stelle bei
der Beschreibung oder auch bei den Anspruchsdefiniti-
onen zum erfindungsgemäßen Verfahren von bestimm-
ten Aspekten und/oder Zusammenhängen und/oder Wir-
kungen die Rede ist, so gilt dies gleichermaßen für die
erfindungsgemäße Verpackungs- und/oder Gebindebil-
dungsvorrichtung.
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[0039] Im Folgenden sollen Ausführungsbeispiele die
Erfindung und ihre Vorteile anhand der beigefügten Fi-
guren näher erläutern. Die Größenverhältnisse der ein-
zelnen Elemente zueinander in den Figuren entsprechen
nicht immer den realen Größenverhältnissen, da einige
Formen vereinfacht und andere Formen zur besseren
Veranschaulichung vergrößert im Verhältnis zu anderen
Elementen dargestellt sind.

Fig. 1 zeigt anhand einer schematischen Draufsicht
den grundsätzlichen Aufbau einer Ausführungsvari-
ante einer erfindungsgemäßen Verpackungs-
und/oder Gebindebildungsvorrichtung.

Fig. 2 zeigt in insgesamt sechs schematischen An-
sichten (Figuren 2A bis 2F) eine erste Variante eines
erfindungsgemäßen Verfahrens zur Verpackung
von Artikeln zur Aufbringung von Druckbildern auf
die Artikel mittels eines Direktdruckverfahrens.

Fig. 3 zeigt in insgesamt sechs schematischen An-
sichten (Figuren 3A bis 3F) eine alternative Variante
des erfindungsgemäßen Verfahrens zur Verpa-
ckung von Artikeln zur Aufbringung von Druckbildern
auf die Artikel mittels eines Direktdruckverfahrens.

[0040] Für gleiche oder gleich wirkende Elemente der
Erfindung werden identische Bezugszeichen verwendet.
Ferner werden der Übersicht halber nur Bezugszeichen
in den einzelnen Figuren dargestellt, die für die Beschrei-
bung der jeweiligen Figur erforderlich sind. Die darge-
stellten Ausführungsformen stellen lediglich Beispiele
dar, wie die erfindungsgemäße Verpackungs- und/oder
Gebindebildungsvorrichtung oder das erfindungsgemä-
ße Verfahren zum Verpacken oder Bündeln von Artikeln
oder zum Überführen mehrerer Artikel in Umverpackun-
gen ausgestaltet sein können und stellen keine abschlie-
ßende Begrenzung dar.
[0041] Die schematische Draufsicht der Fig. 1 soll le-
diglich den grundsätzlichen Aufbau einer erfindungsge-
mäßen Verpackungs- und/oder Gebindebildungsvor-
richtung 10 verdeutlichen, die der Zusammenfassung
und/oder Umverpackung von Artikelgruppen dient, was
im nachfolgend beschriebenen Ausführungsbeispiel
durch das Überführen von Getränkebehältern in als Um-
verpackungen dienende Getränkekästen veranschau-
licht werden soll. Diese Getränkekästen sind jeweils zur
oberseitigen Aufnahme einer definierten Anzahl von re-
gelmäßig angeordneten bzw. passend gruppierten Ge-
tränkebehältern geeignet und vorgesehen.
[0042] Der hier nur schematisch angedeuteten Verpa-
ckungs- und/oder Gebindebildungsvorrichtung 10 ist ei-
ne erste Förderstrecke 12 zum Transportieren einer Viel-
zahl von aufrecht stehenden Artikeln 14 zugeordnet. Die-
se Artikel 14 sind im vorliegenden Zusammenhang ins-
besondere durch aufrecht stehende Getränkebehälter
16 gebildet, die im Massenstrom und/oder im Reihen-
transport in einer definierten Förderrichtung 18, die zur

Vorrichtung 10 hinführt, transportiert werden. Zudem ist
der Vorrichtung 10 eine nahe an der ersten Förderstrecke
12 befindliche und im gezeigten Ausführungsbeispiel pa-
rallel zu dieser verlaufende zweite Förderstrecke 20 zum
aufeinanderfolgenden Transportieren von Umverpa-
ckungen 22 in Gestalt von Getränkekästen 24, die als
Umverpackungen 22 für die Aufnahme jeweils mindes-
tens einer aus mehreren Artikeln 14 bzw. Getränkebe-
hältern 16 gebildeten Artikelgruppe vorgesehen und vor-
bereitet sind.
[0043] Grundsätzlich können die Umverpackungen 22
auch durch andere Kästen oder Kisten oder Behältnisse
unterschiedlichster Art gebildet sein, bspw. durch Kisten
aus einfacher Kartonage oder bspw. auch durch Folie-
numhüllungen, Schrumpffolien oder andere Umhüllun-
gen aus flächigem Packmaterial. Da im vorliegenden Zu-
sammenhang nicht zur von einer Verpackungsvorrich-
tung die Rede ist, sondern auch von einer Vorrichtung
10, die der Herstellung oder Ausbildung von Gebinden
dienen kann, d.h. von einer hier so genannten Gebinde-
bildungsvorrichtung 10, können auf der zweiten Förder-
strecke 20 wahlweise auch Umreifungen, Folienab-
schnitte oder sonstige Packmittel heranbefördert und der
Vorrichtung 10 zur weiteren Verarbeitung zur Verfügung
gestellt werden.
[0044] Wie dies bereits die schematische Draufsicht
der Fig. 1 erkennen lässt, werden auch die z.B. durch
die Getränkekästen 24 gebildeten Umverpackungen 22
(oder ggf. die sonstigen Packmittel) auf der zweiten För-
derstrecke 20 in derselben Förderrichtung 18 zur Vor-
richtung 10 bewegt wie die z.B. durch die Getränkebe-
hälter 16 gebildeten Artikel 14 auf der ersten Förderstre-
cke 12. Diese parallele Ausrichtung der beiden Förder-
strecken 12 und 20 zueinander ist jedoch nicht unbedingt
zwingend, sondern kann in der Praxis bedarfsweise auch
variieren, so dass wahlweise auch nichtparallele Förder-
richtungen 18 der beiden Förderstrecken 12 und 20 für
die Artikel 14 oder Getränkebehälter 16 bzw. für die Um-
verpackungen 22 oder Getränkekästen 24 denkbar und
handhabbar sind.
[0045] Weiterhin umfasst die in der Fig. 1 in schema-
tischer Weise gezeigte Verpackungs- und/oder Gebin-
debildungsvorrichtung 10 eine den beiden Förderstre-
cken 12 und 20 räumlich und funktionell gleichermaßen
zugeordnete Handhabungs- und/oder Verpackungssta-
tion 26. Diese Handhabungs- und/oder Verpackungssta-
tion 26 dient entweder dem Verpacken der in Förderrich-
tung 18 auf der ersten Förderstrecke 12 herantranspor-
tierten Artikel 14 oder Getränkebehälter 16 durch deren
Überführung in die Umverpackungen 22 oder Getränke-
kästen 24, die jeweils mindestens eine aus mehreren
Artikeln 14 oder Getränkebehältern 16 gebildete Artikel-
gruppe oder Behältergruppe aufnehmen können. Diese
Verpackung oder Überführung der Artikel 14 oder Ge-
tränkebehälter 16 in die Umverpackungen 22 oder Ge-
tränkekästen 24 umfasst immer auch einen Handha-
bungsprozess, weshalb dieser Abschnitt der Vorrichtung
10 auch als Handhabungs- und/oder Verpackungsstati-
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on 26 bezeichnet werden kann.
[0046] Wahlweise kann die Handhabungs- und/oder
Verpackungsstation 26 auch der Gebindebildung durch
Bündeln der in Förderrichtung 18 auf der ersten Förder-
strecke 12 herantransportierten Artikel 14 oder Geträn-
kebehälter 16 durch Zusammenfassen mehrerer Artikel
14 oder Getränkebehälter 16 zu Gebinden, z.B. zu Um-
reifungsgebinden, zu Foliengebinden, zu Schrumpffoli-
engebinden, zu Klebegebinden etc. dienen. Auch diese
Zusammenfassung der Artikel 14 oder Getränkebehälter
16 zu Gebinden umfasst ebenfalls immer einen Hand-
habungsprozess.
[0047] Die Handhabungs- und/oder Verpackungssta-
tion 26 ist mit einem Manipulator 28, z.B. mit mindestens
einem Greiferkopf 30 oder wahlweise auch mit mehreren
parallel ansteuerbaren Greiferköpfen 30 ausgestattet,
der bzw. die zur gleichzeitigen Aufnahme und Erfassung
jeweils einer Artikelgruppe mit jedem vorhandenen Grei-
ferkopf 30 von der ersten Förderstrecke 12 und zu deren
Überführung zur zweiten Förderstrecke 20 innerhalb der
Vorrichtung 10 und zum Einsetzen der Artikelgruppe, d.h.
der Gruppe von Artikeln 14 oder Getränkebehältern 16,
in eine der dort beförderten Umverpackungen 22 bzw.
Getränkekästen 24 vorgesehen sind. Ebenso kann der
durch mindestens einen Greiferkopf 30 oder durch meh-
rere Greiferköpfe 30 gebildete Manipulator 28 auch dafür
vorgesehen sein, die Artikel 14 oder Getränkebehälter
16 von der ersten Förderstrecke 12 zu erfassen und der
weiteren Gebindebildung durch gruppenweise Zusam-
menfassung von Artikeln 14 oder Behältern 16 zu Ge-
binden zuzuführen.
[0048] Auch wenn im vorliegenden Zusammenhang
generell von einer ersten Förderstrecke 12 die Rede ist,
so kann anstelle einer solchen bspw. als Horizontalför-
dereinrichtung ausgebildeten Förderstrecke 12 auch ein
nahezu beliebig ausgestalteter Bereitstellungsplatz für
die Artikel 14 oder Getränkebehälter 16 vorhanden und
eingesetzt werden, von dem die Artikel 14 oder Geträn-
kebehälter 16 mittels des Manipulators 28 erfasst und
der Gebindebildung zugeführt oder in die bereitstehen-
den Umverpackungen 22 eingesetzt oder eingefügt wer-
den können.
[0049] Die in der Fig. 1 nur schematisch angedeutete
Handhabungs- und/oder Verpackungsstation 26 mit dem
Manipulator 28 bzw. mit dem mindestens einen Greifer-
kopf 30 oder mit mehreren annähernd synchron beweg-
lichen und steuerbaren Greiferköpfen 30 kann bspw.
durch einen Portalroboter, einen Mehrachsroboter, einen
Parallelkinematik-Roboter oder eine andere geeignete
Handhabungseinrichtung gebildet sein, deren Manipula-
tor 28, Greiferkopf 30 oder deren Greiferköpfe 30 zwi-
schen dem hier nicht gezeigten Bereitstellungsplatz oder
den beiden Förderstrecken 12 und 20 zur Überführung
von gleichzeitig mehreren Artikeln 14 oder Getränkebe-
hältern 16 zu den bereitstehenden oder wahlweise in pa-
ralleler Förderrichtung 18 bewegten Umverpackungen
22 oder Getränkekästen 24 hin und her bewegt und dabei
gleichzeitig nach Bedarf angehoben und abgesenkt wer-

den können.
[0050] Der an einem beweglichen Werkzeugkopf
(nicht im Detail dargestellt) an dem vorzugsweise in der
Handhabungs- und/oder Verpackungsstation 26 einge-
setzten Manipulators 28 befindliche steuerbare Greifer-
kopf 30 oder die mehreren Greiferköpfe 30 dienen der
gleichzeitigen Aufnahme mehrerer Artikel 14, Getränke-
behälter 16 oder Flaschen. Zu diesem Zweck ist der Grei-
ferkopf 30 oder sind die Greiferköpfe 30 mit steuerbaren
Sauggreifern oder mit steuerbaren Greiftulpen o. dgl.
ausgestattet, mit denen die Artikel 14, Getränkebehälter
16 oder Flaschen in deren Hals- oder Kopfbereich erfasst
und für die Überführung und das annähernd senkrechte
Einfügen in die oben offenen Umverpackungen 22 oder
Getränkekästen 24 sicher gehalten sowie zum Absetzen
in der hierfür jeweils vorgesehenen Umverpackung 22
bzw. im jeweils hierfür vorgesehenen Getränkekasten 24
zuverlässig freigegeben werden können.
[0051] Sofern die Handhabungs- und/oder Verpa-
ckungsstation 26 in einer einfachsten Ausstattungsvari-
ante mit nur einem Greiferkopf 30 als Manipulator 28
ausgestattet ist, kann normalerweise gleichzeitig eine
Umverpackung 22 bzw. ein Getränkekasten 24 mit einer
definierten Anzahl von Artikeln 14, Getränkebehältern 16
oder Flaschen bestückt werden, bspw. mit einer Anzahl
von im Rechteckverbund angeordneten Getränkebehäl-
tern 16 von insgesamt zwanzig oder vierundzwanzig
oder mehr Getränkebehältern 16 oder Flaschen. Vor-
zugsweise kann die Handhabungs- und/oder Verpa-
ckungsstation 26 jedoch auch mit zwei oder drei gleich-
artigen Greiferköpfen 30 ausgestattet sein, die es erlau-
ben, eine entsprechend größere Anzahl von Artikeln 14
oder Getränkebehältern 16 gleichzeitig zu erfassen und
bspw. in zwei oder drei hintereinander beförderte Um-
verpackungen 22 oder Getränkekästen 24 abzusetzen.
Durch die solchermaßen geschaffene Möglichkeit der
gleichzeitigen Bestückung mehrerer Umverpackungen
22 oder Getränkekästen 24 mit jeweiligen Gruppen von
Artikeln 14 oder Getränkebehältern 16 ist ein entspre-
chend hoher Durchsatz bei der Bestückung von Umver-
packungen 22 mit Artikeln 14 bzw. Behältern 16 möglich.
[0052] Die schematische Darstellung der Fig. 1 lässt
weiterhin die aus der Verpackungs- und/oder Gebinde-
bildungsvorrichtung 10 in Förderrichtung 18 nach rechts
herausführende bzw. sich in Förderrichtung 18 fortset-
zende zweite Förderstrecke 20 erkennen, deren Förder-
richtung 18 zur Abförderung der in der Station 26 gebil-
deten Gebinde oder zur Abförderung der mit Artikeln 14
bestückten Umverpackungen 22 oder der mit Getränke-
behältern 16 bestückten Getränkekästen 24 für deren
weitere Handhabung wie etwa Palettierung unverändert
ist. Normalerweise kann der nach rechts aus der Vorrich-
tung 10 herausführende Abschnitt der zweiten Förder-
strecke 20 deren Fortsetzung bilden, da die Getränke-
kästen 24 bei ihrer Bestückung mit Getränkebehältern
16 nicht von der zweiten Förderstrecke 20 herunterge-
nommen oder entnommen werden müssen.
[0053] Die Bezugsziffer 32 bezeichnet in der Fig. 1 eine
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Direktdruck- und/oder Applikationsstation, die sich zwi-
schen dem Transportabschnitt der ersten Förderstrecke
12 oder dem Bereitstellungsplatz und der Handhabungs-
und/oder Verpackungsstation 26 befindet und die von
dem mindestens einen eingesetzten Manipulator 28 mit
den Greiferköpfen 30 oder dem mindestens einen Grei-
ferkopf 30 erreicht werden kann. Diese Direktdruck-
und/oder Applikationsstation 32 dient der Beaufschla-
gung der Artikel 14 oder zumindest eines der Artikel 14
an mindestens einer Stelle ihrer jeweiligen Außenseiten
mit Druckfarbe und/oder einer dauerhaft haftenden Be-
schichtung, kann aber wahlweise oder ergänzend auch
der Anbringung mindestens eines außen am wenigstens
einen Artikel 14 anhaftenden Ausstattungselementes
dienen.
[0054] Die schematische Draufsicht der Fig. 2A lässt
eine Anordnung der Vorrichtung 10 zur Bedruckung von
Artikelaußenseiten erkennen, bei der eine größere An-
zahl von hier nicht dargestellten Artikeln oder Getränke-
behältern mittels eines Manipulators 28 von einer ersten
Förderstrecke 12 in eine Direktdruckstation 32 hineinge-
hoben und dort bedruckt werden kann, bevor die Artikel
oder Getränkebehälter dort wieder herausgehoben wer-
den, um anschließend in hier ebenfalls nicht dargestellte
Umverpackungen eingefügt zu werden, die auf einer
zweiten Förderstrecke 20 befördert werden.
[0055] Wahlweise können gemäß Fig. 2B auch zwei
solche Direktdruckstationen 32 nebeneinander angeord-
net sein, denen die zu bedruckenden Getränkebehälter
oder Artikel nacheinander zugeführt werden. So kann
der Manipulator 28 bspw. eine definierte Anzahl von Ar-
tikeln in die erste Direktdruckstation 32a hineinheben,
damit die Artikel dort bedruckt werden, um eine in der
benachbarten zweiten Druckstation 32b mit einer zwei-
ten Druckfarbe fertig bedruckte Artikel herauszuheben
und an die zweite Förderstrecke 20 mit den bereitste-
henden Umverpackungen zu übergeben. Ggf. kann der
Manipulator 28 zuvor oder danach unbedruckte Artikel
in die erste Direktdruckstation 32a hineingeben, sobald
diese wieder für die Aufnahme der Artikel bereit ist.
[0056] Die schematischen Seitenansichten der Figu-
ren 2C bis 2F verdeutlichen einen Bedruckungsvorgang
einer definierten Anzahl von Getränkebehältern 16, die
mittels geeigneter Greiferköpfen 30 eines Manipulators
28 einer Direktdruckstation 32 zugeführt werden. Die
Greiferköpfe 30 heben die Getränkebehälter 16 jeweils
an ihren Hals- oder Kopfbereichen, was bspw. mit Saug-
greifern 34 erfolgen kann, mit denen die Greiferköpfe 30
ausgestattet sind. Wichtig hierbei ist, dass die Sauggrei-
fer 34 der Greiferköpfe 30 nicht nur rotierende Bewegun-
gen ausführen können, um die Getränkebehälter 16
durch bedarfsweise Rotationsbewegungen an den fest-
stehenden Druckeinheiten 36 der Direktdruckstation 32
mit den gewünschten Druckbildern 38 (vgl. Fig. 2F) ver-
sehen zu können. Ebenso wichtig ist eine sehr exakte
Führung der Getränkebehälter 16 mittels der Sauggreifer
34, um eine unsaubere Bedruckung aufgrund uner-
wünschter Bewegungen oder nicht ausreichend exakter

Positionierung der Getränkebehälter 16 an den Druck-
köpfen der Druckeinheiten 36 vermeiden zu können.
[0057] Die Fig. 2C verdeutlicht die Erfassung von Ar-
tikelgruppen von jeweils vier Getränkebehältern 16 an
einem Greiferkopf 30, der mit insgesamt vier drehbaren
Sauggreifern 34 ausgestattet ist. Insgesamt drei Greifer-
köpfe 30 befinden sich an einem gemeinsamen Manipu-
lator 28, der heb- und senkbar ist und der die Getränke-
behälter 16 von der ersten Förderstrecke (hier nicht ge-
zeigt) zur Direktdruckstation 32 befördern und nach dem
Bedrucken von dieser zur zweiten Förderstrecke (hier
ebenfalls nicht gezeigt) mit den Umverpackungen oder
wahlweise zu einer Gebindebildungstation befördern
kann.
[0058] Die hier am gezeigten Beispiel insgesamt zwölf
Getränkebehälter 16 werden durch Absenken des Ma-
nipulators 28 gemeinsam in die Direktdruckstation 32 ge-
hoben, um dort den Druckeinheiten 36 zugeführt zu wer-
den. Im gezeigten Ausführungsbeispiel können sich
mehrere Druckeinheiten 36 übereinander befinden, an
denen die Getränkebehälter 16 nacheinander durch ver-
tikale Bewegungen des Manipulators 28 mit den Greifer-
köpfen 30 vorbeigeführt und bedarfsweise dabei rotiert
werden, um nacheinander verschiedene Druckfarben im
Direktdruckverfahren auf die Mantelflächen der Geträn-
kebehälter 16 aufzubringen.
[0059] So kann die Direktdruckstation 32 bspw. eine
erste Druckeinheit 36a für eine erste Druckfarbe, eine
zweite Druckeinheit 36b für eine zweite Druckfarbe und
eine dritte Druckeinheit 36c für eine dritte Druckfarbe auf-
weisen, die jeweils übereinander angeordnet sind, so
dass die Getränkebehälter 16 lediglich mittels der Grei-
ferköpfe 30 in der Höhe justiert, jedoch nicht zwischen
mehreren Druckstationen 32 bewegt oder umgesetzt
werden müssen.
[0060] Die Fig. 2D zeigt die in den Bereich der oberen
beiden Druckeinheiten 36a und 36b gebrachten Geträn-
kebehälter 16, während die Fig. 2E die noch weiter ab-
gesenkten Getränkebehälter 16 zeigt, deren zu bedru-
ckende Außenseiten in die Bedruckungsreichweite der
dritten Druckeinheit 36c gebracht sind, damit sie dort fer-
tig bedruckt werden.
[0061] Die Fig. 2F verdeutlicht die mit angehobenem
Manipulator 28 aus der Direktdruckstation 32 herausge-
hobenen Getränkebehälter 16, an deren Außenmantel-
flächen jeweils ein Druckbild 38 im Direktdruckverfahren
aufgebracht wurde.
[0062] Die schematische Draufsicht der Fig. 3A lässt
eine alternative Anordnung der Vorrichtung 10 zur Be-
druckung von Artikelaußenseiten erkennen, bei der eine
größere Anzahl von hier nicht dargestellten Artikeln oder
Getränkebehältern mittels eines Manipulators 28 von ei-
ner ersten Förderstrecke 12 in eine Direktdruckstation
32 hineingehoben und dort bedruckt werden kann, bevor
die Artikel oder Getränkebehälter dort wieder herausge-
hoben werden, um anschließend in hier ebenfalls nicht
dargestellte Umverpackungen eingefügt zu werden, die
auf einer zweiten Förderstrecke 20 befördert werden. Bei
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dieser alternativen Variante sind der Direktdruckstation
32 jeweils Drehteller 40 zugeordnet, auf welche die Ar-
tikel oder Getränkebehälter jeweils aufgesetzt und wäh-
rend der Bedruckung gehalten werden, um sie in dre-
hender Bewegung an den Druckköpfen der Direktdruck-
station 32 vorbeibewegen zu können.
[0063] Wie es die schematische Seitenansicht auf eine
Direktdruckstation der Fig. 3B verdeutlicht, können die
Druckeinheiten 36 der Direktdruckstation 32 bei dieser
Variante höhenverstellbar ausgebildet sein, um nicht die
Drehteller 40 in der Höhe verstellen zu müssen. Wie
schon bei der ersten Variante gemäß Fig. 2 können auch
bei dieser Variante ggf. mehrere Druckeinheiten 36 über-
einander angeordnet sein, die nach entsprechenden
Vertikalbewegungen aktiviert und für die nacheinander
erfolgende Aufbringung unterschiedlicher Druckfarben
auf die Mantelflächen der zu bedruckenden Artikel 14
oder Getränkebehälter 16 eingesetzt werden können.
[0064] Auch bei dieser zweiten Variante kann der Ma-
nipulator 28 bspw. eine definierte Anzahl von Artikeln in
die Direktdruckstation 32 hineinheben und auf die dort
befindlichen Drehteller 40 absetzten, damit die Artikel
dort bedruckt werden, um anschließend die fertig be-
druckten Artikel herauszuheben und an die zweite För-
derstrecke 20 mit den bereitstehenden Umverpackun-
gen zu übergeben.
[0065] Die schematischen Seitenansichten der Figu-
ren 3C bis 3F verdeutlichen einen Bedruckungsvorgang
einer definierten Anzahl von Getränkebehältern 16, die
mittels geeigneter Greiferköpfen 30 eines Manipulators
28 einer Direktdruckstation 32 mit Drehtellern 40 zuge-
führt werden. Die Greiferköpfe 30 heben die Getränke-
behälter 16 jeweils an ihren Hals- oder Kopfbereichen,
bspw. mit Sauggreifern 34 (vgl. Fig. 3C). Bei dieser Va-
riante sind die Greiferköpfe 30 mit den Sauggreifern 34
lediglich für die Umsetzbewegung zuständig, nicht je-
doch für die exakte Positionierung der Getränkebehälter
16 an den Druckköpfen 36. Dies erfolgt im Zusammen-
spiel der höhenverstellbaren Druckeinheiten 36 und der
rotierenden Drehteller 40, auf denen die zu bedrucken-
den Getränkebehälter 16 fixiert sind.
[0066] Gemäß Fig. 3D werden die Getränkebehälter
16 jeweils auf die Drehteller 40 aufgesetzt und dort fixiert.
Anschließend können die Sauggreifer 34 deaktiviert wer-
den und kann der Manipulator 28 entsprechend Fig. 3E
abgehoben werden.
[0067] Entsprechend Fig. 3F können die Drehteller 40
rotiert werden, so dass die Getränkebehälter 16 durch
bedarfsweise Rotationsbewegungen der Drehteller 40
an den höhenverstellbaren Druckeinheiten 36 der Direkt-
druckstation 32 mit den gewünschten Druckbildern 38
(vgl. Fig. 2F) versehen werden können.
[0068] Auch bei dieser Variante kann die Direktdruck-
station 32 eine erste Druckeinheit 36a für eine erste
Druckfarbe, eine zweite Druckeinheit 36b für eine zweite
Druckfarbe und eine dritte Druckeinheit 36c für eine dritte
Druckfarbe aufweisen, die jeweils übereinander ange-
ordnet und gemeinsam in der Höher verstellbar sind (vgl.

Fig. 3F), so dass die Getränkebehälter 16 nicht zwischen
mehreren Druckstationen 32 bewegt oder umgesetzt
werden müssen.
[0069] Die schematischen Ansichten der Figuren 1 bis
3F veranschaulichen die Besonderheiten und neuen As-
pekte, die das erfindungsgemäße Verfahren auszeich-
nen, indem mehrere vom Manipulator 28 erfasste Artikel
14 oder Getränkebehälter 16 vor einer Weitergabe an
eine im Transportweg nachgeordnete Verpackungs-
und/oder Gebindebildungsstation oder vor dem Einset-
zen in hierfür bereitstehende Umverpackungen 22 oder
Getränkekästen 24 an mindestens einer Stelle ihrer je-
weiligen Außenseiten mit Druckfarbe und/oder einer
dauerhaft haftenden Beschichtung beaufschlagt
und/oder mit mindestens einem außen am wenigstens
einen Artikel 14 anhaftenden Ausstattungselement (hier
nicht gezeigt) versehen werden.
[0070] Bei diesem neuartigen Verfahren werden ins-
besondere die hohen Steuerungs- und Positionierungs-
genauigkeiten der zur Verfügung stehenden Manipula-
toren 28 genutzt, da diese Manipulatoren 28 nicht nur in
der Lage sind, die aufgenommenen Artikel 14 mit hoher
Präzision in bereitstehende Umverpackungen 22 zu
überführen oder einer Verpackungs- und/oder Gebinde-
bildungsstation 10 unter Einhaltung enger räumlicher To-
leranzen zur Verfügung zu stellen. Die mit den Manipu-
latoren 28 erzielbaren Positionierungsleistungen werden
bei der vorliegenden Anwendung dafür genutzt, die zu
einem Zielort überführten Artikel 14 auf ihrem Weg an
hierfür vorbereiteten Druck- und/oder Applikationsein-
richtungen vorbeizubewegen, so sie mit einer Beschich-
tung, mit einer Bedruckung und/oder mit einer sonstigen
Ausstattung versehen werden können. D.h., auf den Ar-
tikeln 14 können je nach Bedarf etwa Druckbilder 38,
Barcodes, Sprühkennzeichnungen, individuelle Kenn-
zeichnungen, sog. Tracking-IDs, RFIDs o. dgl. aufge-
bracht werden.
[0071] Die Erfindung wurde unter Bezugnahme auf ei-
ne bevorzugte Ausführungsform beschrieben. Es ist je-
doch für einen Fachmann vorstellbar, dass Abwandlun-
gen oder Änderungen der Erfindung gemacht werden
können, ohne dabei den Schutzbereich der nachstehen-
den Ansprüche zu verlassen.

Bezugszeichenliste

[0072]

10 Verpackungsvorrichtung, Gebindebildungsvor-
richtung, Verpackungs-und/oder Gebindebil-
dungsvorrichtung

12 erste Förderstrecke
14 Artikel
16 Behälter, Getränkebehälter
18 Förderrichtung
20 zweite Förderstrecke
22 Umverpackung
24 Kasten, Getränkekasten
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26 Handhabungsstation, Verpackungsstation,
Handhabungs- und/oder Verpackungsstation

28 Manipulator
30 Greiferkopf
32 Direktdruckstation, Applikationsstation, Direkt-

druck- und/oder Applikationsstation
32a erste Direktdruckstation (zur Applikation einer

ersten Druckfarbe)
32b zweite Direktdruckstation (zur Applikation einer

zweiten Druckfarbe)
34 Sauggreifer
36 Druckkopf, Druckeinheit
36a erste Druckeinheit (für erste Druckfarbe)
36b zweite Druckeinheit (für zweite Druckfarbe)
36c dritte Druckeinheit (für dritte Druckfarbe)
38 Druckbild
40 Drehteller

Patentansprüche

1. Verpackungs- und/oder Gebindebildungsvorrich-
tung (10), zumindest umfassend:

- einen Transportabschnitt oder Bereitstellungs-
platz für insbesondere gruppierte Artikel (14),
- eine Handhabungs- und/oder Verpackungs-
station (26) zum Verpacken und/oder Bündeln
von Artikeln (14) durch Zusammenfassen meh-
rerer Artikel (14) zu Gebinden und/oder zum
Überführen mehrerer Artikel (14) in Umverpa-
ckungen (22), die jeweils mindestens eine aus
mehreren Artikeln (14) gebildete Artikelgruppe
aufnehmen können,
- mindestens einen zwischen dem Transportab-
schnitt oder Bereitstellungsplatz und der Hand-
habungs- und/oder Verpackungsstation (26)
beweglichen Manipulator (28), der jeweils min-
destens eine Artikelgruppe erfassen und der
Handhabungs- und/oder Verpackungsstation
(26) zuführen und/oder die mindestens eine Ar-
tikelgruppe in eine bereitstehende Umverpa-
ckung (22) einfügen oder einsetzen kann, sowie
- mindestens eine zwischen dem Transportab-
schnitt oder Bereitstellungsplatz und der Hand-
habungs- und/oder Verpackungsstation (26)
befindliche und vom mindestens einen Manipu-
lator (28) erreichbare Direktdruck- und/oder Ap-
plikationsstation (32) zur Beaufschlagung der
Artikel (14) oder zumindest eines der Artikel (14)
an mindestens einer Stelle ihrer jeweiligen Au-
ßenseiten mit Druckfarbe und/oder einer dauer-
haft haftenden Beschichtung und/oder zur An-
bringung mindestens eines außen am wenigs-
tens einen Artikel (14) anhaftenden Ausstat-
tungselementes.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, bei welcher die Direkt-

druck- und/oder Applikationsstation (32) mindestens
einen ortsfesten Direktdruckkopf (36) umfasst, der
vom Manipulator (28) erreichbar ist, wobei dieser an
dem Direktdruckkopf (36) den mindestens einen zu
bedruckenden und/oder zu beschichtenden Artikel
(14) vorbeibewegen und/oder zur Erzeugung eines
Druckbildes (38) in verschiedene Richtungen mehr-
fach vorbeibewegen kann.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, bei dem der
mindestens eine Artikel (14) nacheinander an zwei
oder mehr Druck- und/oder Applikationsköpfen (36;
36a, 36b, 36c) der Direktdruck- und/oder Applikati-
onsstation (32) vorbeibewegt werden kann, die je-
weils unterschiedliche Druckfarben und/oder jeweils
unterschiedliche Substanzen auf die Außenseite
des Artikels (14) applizieren können.

4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, die
mindestens einen, insbesondere mehrere Drehteller
(40) zur Aufnahme, zur Fixierung und zur rotieren-
den und/oder hebenden und senkenden Bewegung
der an ihren Außenseiten mit Druckfarbe und/oder
einer Beschichtung zu beaufschlagenden und/oder
mit einem Ausstattungselement auszustattenden
Artikel (14) aufweist, welche Drehteller (40) der Di-
rektdruck- und/oder Applikationsstation (32) zuge-
ordnet sind und mit dieser in Wirkverbindung stehen.

5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, der
eine Trocknungsstation zur Trocknung der Außen-
flächen der zu behandelnden Artikel (14) vorgeord-
net ist.

6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, bei
welcher zumindest der Direktdruck- und/oder Appli-
kationsstation (32) eine Trocknungsstation zur
Trocknung der Außenflächen der zu behandelnden
Artikel (14) vorgeordnet ist.

7. Verfahren zum Verpacken und/oder Bündeln von Ar-
tikeln (14) durch Zusammenfassen mehrerer Artikel
(14) zu Gebinden und/oder zum Überführen mehre-
rer Artikel (14) in Umverpackungen (22), die jeweils
mindestens eine aus mehreren Artikeln (14) gebil-
dete Artikelgruppe aufnehmen,

- wobei jeweils mindestens eine Artikelgruppe
mittels wenigstens eines Manipulators (28) er-
fasst und einer Verpackungs- und/oder Gebin-
debildungsstation (10) zugeführt und/oder in ei-
ne bereitstehende Umverpackung (22) einge-
fügt oder eingesetzt wird,
- und wobei mindestens einer der vom wenigs-
tens einen Manipulator (28) erfassten Artikel
(14) vor einer Weitergabe an die Verpackungs-
und/oder Gebindebildungsstation (10) oder vor
dem Einsetzen in die bereitstehende Umverpa-
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ckung (22) an mindestens einer Stelle seiner Au-
ßenseite mit Druckfarbe und/oder einer dauer-
haft haftenden Beschichtung beaufschlagt
und/oder mit mindestens einem außen am we-
nigstens einen Artikel (14) anhaftenden Ausstat-
tungselement versehen wird.

8. Verfahren nach Anspruch 7, bei dem der wenigstens
eine Manipulator (28) den mindesten einen zu ver-
packenden und/oder mit anderen Artikeln (14) zu ei-
nem Gebinde zusammenzufassenden Artikel (14)
vor der Weitergabe an die Verpackungs- und/oder
Gebindebildungsstation (10) oder vor dem Einset-
zen in die bereitstehende Umverpackung (22) an
mindestens einem ortsfesten Druck- und/oder Ap-
plikationskopf (36) vorbeibewegt, der die Außensei-
te des Artikels (14) mit Druckfarbe und/oder einer
Beschichtung beaufschlagt und/oder mit dem Aus-
stattungselement versieht.

9. Verfahren nach Anspruch 8, bei dem der mindestens
eine Druck- und/oder Applikationskopf (36) durch ei-
nen ortsfesten Direktdruckkopf gebildet ist, an dem
der mindestens eine Artikel (14) vorbeibewegt
und/oder zur Erzeugung eines Druckbildes (38) in
verschiedene Richtungen mehrfach vorbeibewegt
wird.

10. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, bei dem der min-
destens eine Artikel (14) nacheinander an zwei oder
mehr Druck- und/oder Applikationsköpfen (36; 36a,
36b, 36c) vorbeibewegt wird, die jeweils unter-
schiedliche Druckfarben und/oder jeweils unter-
schiedliche Substanzen auf die Außenseite des Ar-
tikels (14) applizieren.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 10, bei
dem mindestens zwei gleichzeitig vom Manipulator
(28) erfasste Artikel (14) durch unterschiedliche Be-
handlung mit jeweils unterschiedlichen Druck-
und/oder Applikationsbildern und/oder mit jeweils
unterschiedlichen Ausstattungselementen beauf-
schlagt oder ausgestattet werden.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 11, bei
dem der mindestens eine Artikel (14) vom Manipu-
lator (28) an einen Drehteller (40) übergeben und
dort aufgesetzt und fixiert wird, um dort durch Rota-
tions- und/oder Hebe- und Senkbewegungen an we-
nigstens einem ortsfesten und/oder heb- und senk-
baren Druck- und/oder Applikationskopf (32) vorbei-
bewegt zu werden, der die Außenseite des Artikels
(14) mit Druckfarbe und/oder einer Beschichtung be-
aufschlagt und/oder mit dem Ausstattungselement
versieht, wonach eine Weitergabe des mindestens
einen Artikels (14) an die Verpackungs- und/oder
Gebindebildungsstation (10) und/oder an die bereit-
stehende Umverpackung (22) erfolgt.

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 12, bei
dem die Artikel (14) zeitlich vor ihrer Beaufschlagung
an ihren Außenseiten mit Druckfarbe und/oder einer
dauerhaft haftenden Beschichtung und/oder vor ih-
rer Ausstattung mit mindestens einem außen am je-
weiligen Artikel (14) anhaftenden Ausstattungsele-
ment getrocknet werden.
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